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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1978

Norm

ABGB §1323 D

ZPO §228 B1bb

ZPO §393

Rechtssatz

Die Frage, ob man "volle Genugtuung" oder "Schadloshaltung" zu leisten hat, kann nicht in das Verfahren über die

Höhe des Schadens verwiesen werden, weil der "gegliederte Schadensbegri;" des ABGB nicht bloß Elemente der

Schadensberechnung, sondern Voraussetzungen für das Entstehen eines Anspruches auf Ersatz des entgangenen

Gewinnes (und auf Tilgung der verursachten Beleidigung) überhaupt festlegt.
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